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25.11. 1955. 

Regierungsvorlage. 
I 

Bundesgesetz vom 1955 I nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes im Zu-
. über dienstrechtliche Maßnahmen für vom, sammenhalt mit den bestehenden Dienstrechts­
Natio'nalsozialistengesetz betroffene öffent- i vorschriften angerechnet, soweit sie in tatsäch-

licheBedienstete. licher Verwendung bei einer österreichischen 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Abschnitt I. 

(V erfassungs bestimmung.) 

§ 1. (1) Die Bestimmungen des § 19 Abs. 1 
lit. b, ee, dritter bis letzter Satz, des Verbots­
gesetzes 1947 und des § 3 des Bundesverfassungs­
gesetzes vom 21. April 1948, BGBl. Nr. 99, über 
die vorzeitige Beendigung der im National­
sozialistengesetz vorgesehenen Sühnefolgen für 
minderbelastete Personen, stehen vom Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes einer 
Anrechnung von Zeiträumen für die Vorrückung 
in höhere Bezüge und einer Neufestsetzung der 
dienstrechtlichen Stellung nach den geltenden 
dienstrechtlichen Vorschriften nicht mehr ent­
gegen. Ini Falle einer solchen Verfügung werden 
Bezüge für die Zeit vor dem 1. Jänner 1953 nicht 
nachgezahlt. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt nicht für 
Personen, auf die § 2 des Bundesverfassungs­
gesetzes vom 22. April 1948, BGBI. Nr.70, über 
die vorzeitige Beendigung der im Nationalsozia­
listengesetz . vorgesehenen Sühnefolgen für 
jugendliche Personen, oder auf die § 2 des Bun­
desverfassungsgesetzes vom 21. April 1948, 
BGBI. Nr. 99, über die vorzeitige Beendigung 
der im Nationalsozialistengesetz vorgesehenen 
Sühnefolgen für minderbelastete Personen An­
wendung findet. 

Abschnitt 11. 

Dienststelle zurückgelegt worden sind. 

(2) Zeiträume, die nicht in tatsächlicher Ver­
wendung bei einer österreichischen Dienststelle 
zurückgelegt worden sind, können vom zustän­

. digen Bundesministerium im Einvernehmen mit 
dem Bundeskanzleramt in berücksichtigungs-
würdige~ Fällen angerechnet werden. Eine An­
rechnung ist jedenfalls ausgeschlossen, wenn sich 
der Bedienstete, ohne durch ,wichtige, von ihm 
nicht zu vertretende Gründe verhindert gewesen 
zu sein, nicht zur Dienstleistung gemeldet hat. 

§ 4. (1) Findet eine Anrechnung nach § 3 statt, 
so ist die besoldungsrechtliche Stellung des .Be­
diensteten nach Maßgabe der folgenden Bestim­
mungen neu festzusetzen. 

(2) Bei Beamten der allgemeinen Verwaltung, 
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des vor­
liegenden Bundesgesetzes einen Dienstposten der 
Dienstpostengruppe VI oder den Vergleichs­
posten i~ Sinne des § 60 Gehaltsüberleitungs­
gesetz, 13GB!. Nr. 22/1947, innehaben, wird die 
Gehaltsstufe entsprechend dem Ausmaß der nach 
den Bestimmungen des vorliegenden Bundesge­
setzes angerechneten Zeit neu festgesetzt. 

(:,) Bei Beamten der allgemeinen Verwaltung, 
die im Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes einen höheren als den im Abs. 2 
genannten: Dienstposten innehaben oder einen 
solchen Dienstposten innerhalb eines Jahres nach 
dem In*rafttreten dieses Bundesgesetzes erlan-

I gen, kann vom zuständigen Bundesministerium 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt 

§ 2 .. ?ie. Besti~mungen des Abschnit:es .~I ein Tag: festgesetzt beziehungsweise neu festge-, 
g~lten f~r die Bedlenste.ten des Bundes SOW1C fur setzt w~rden, der für die Bestimmung der Ge­
die Bediensteten der Stiftungen, Fonds und An- haltsstufen auf diesem Dicnstposten maßgebend 
stalten, die von Organen. des Bundes oder von I ist. 
Personen . (P~rsonengemeInschaften) verwaltet (4) Auf andere Bedienstete werden die Bestim­
werde~, die hlczu von Organen des Bundes bc- mungen· der Abs. 2 und 3 sinngemäß ange­
stellt ~Ind. wendet .• Hiebei gelten die Bestimmungen über 

§ 3. (1) Zeiträume, die nach den Bestimmungen die Festsetzung der Gehaltsstufen auch für die 
des § 19 Abs. 1 lit. b, ee, letzter Satz, des Ver- Festsetzung der Dienstzulagenstufen der Richter 
botsgesetzes 1947 bisher für die Erlangung und staatsanwaltschaftlichen. Beamten sowie der 
höherer Bezüge nicht angerechnet werden konn- Wachebeamten (§§ 29 und 43 Gehaltsüber­
ten, werden vom zuständigen Bundesministerium leitungsgesetz). 
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§ 5. (1) Bei. Bediensteten, die gemäß § 19 
Abs. 1 lit.b, ee, dritter Satz, des Verbotsgesetzes 
1947 rückgereiht worden sind, wird die besol­
dungsrechtliche Stellung nach Maßgabe der fol­
genden Bestimmungen neu festgesetzt. 

(2) Befindet sich ein rückgereihter Beamter, auf 
den das Gehaltsüberleitungsgesetz Anwendung 
findet, im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes 

a) auf seinem Vergleichsposten, so wird der 
für die Bestimmung der Gehaltsstufen 
maßgebende Tag unter sinngemäßer An­
wendung des § 60 Gehaltsüberleitungs-
gesetz neu festgesetzt; 

b) auf einem niedrigeren als dem Vergleichs­
posten, so wird der für die Bestimmung 
der Gehaltsstufen maßgebende Tag bei der 
Beförderung auf den Vergleichsposten 
unter sinngemäßer Anwendung des § 60 
Gehaltsüberleitungsgesetz neu festgesetzt; 

c) auf einem höheren Dienstposten als dem 
Vergleichsposten oder erreichter einen 
solchen Dienstposten innerhalb eines Jahres 
nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes, 

(3) Auf die nicht unter die Bestimmungen des 
Gehaltsüberleitungsgesetzes fallenden Bedienste­
ten werden die Bestimmungen des Abs. 2 sinnge­
mäß angewendet. 

§ 6. Aus Anlaß von Maßnahmen nach den 
§§ 3· bis 5 treten Änderungen des Dienstranges 
nUf so weit· ein, als das zuständige Bundesministe­
rium es bestimmt. 

§ 7. Auf Empfänger von Ruhe- und Versor­
gungsgenüssen sind die Bestimmungen der §§ 3 
bis 5 sinngemäß anzuwenden. 

Abschnitt III. 

§ 8. Die Bestimmungen des Abschnittes II 
gelten für die Bediensteten, die unter die Bestim­
mungen des Landeslehrer-Gehaltsüberleitungs­
gesetzes, BGBI. Nr. 188/1949; oder unter die Be­
stimmungen des Landesvertragslehrergesetzes 
1949, BGBI. Nr. 189/1949, fallen, mit der Maß­
gabe, daß an Stelle der Zuständigkeitsvorschrif­
ten des Abschnittes II die nach dem Lehrer­
dienstrechts-Kompetenzgesetz, BGBl. Nr. 88/ 
1948, maßgebenden Zuständigkeitsvorschriften 

Abschnitt IV. 

so kann vom zuständigen Bundesministe- treten. 
rium im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzleramt ein Tag festgesetzt beziehungs-

§ 9 Der § 1 tritt mit 31. Dezemher 1955, die weise neu festgesetzt werden, der für die '. . 
. Bestimmung der Gehaltsstufen auf diesem and~ren ,BestImmungen mit 1. Jänner 1956 in 

Dienstposten maßgebend ist. Hiebei gelten I Kra t. 
die Bestimmungen über die Festsetzung der I § 10. Mit der Vollziehung dieses Bundes­
Gehaltsstufen auch für die Festsetzung von gesetzes ist, spweit sie nicht den Bundesländern 
Dienstzulagenstufen. . obliegt, die Bundesregierung betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 
I 

Die Regierungsvorlage bildete bereits Gegenc 

stand eines Gesetzesbeschlusses des Nationalrates 
vom 18. Juli 1952 (640 der Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen des Nationalrates 
VI. GP.). Dieser Gesetzesbeschluß, der eine Ver­
fassungsbestimmung enthält, konnte jedoch man­
gels der Zustimmung des Alliierten Rates nicht 
kundgemacht werden. 

Die Gründe, die die Bundesregierung veran­
lassen, den Entwurf eines Bundesgesetzes über 
dienstrechtliche Maßnahmen für vom National­
sozialistengesetz betroffene öffentliche Bedien­
stete dem Nationalrat vorzulegen, sind in den 
Erläuternden Bemerkungen zu dem Entwurf 
eines Bundesgesetzes über die übertragung von 
Vermägenschaften, die durch Volksgerichtsurteil 

. a.uf die Republik österreich übergegangen sind 
(Vermögensrückübertragul!gsgesetz), ausführlich 
dargelegt. 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf sollen 
bestimmte Dauerwirkungen, die sich für die 
öffentlichen Bediensteten auf Grund der Bestim­
mungen .des Nationalsozialistengesetzes auf 
dienstrechtlichem Gebiet ergeben, beseitigt 
werden. 

Pür die minderbelasteten Personen im Sinne 
des § 17 Abs. 3 des Verbotsgesetzes 1947 endeten 
gemäß dem Bundesverfassungsgesetz vom 
21. April 1948, BGBI. Nr. 99, die Sühnefolgen 
mit dem Inkrafttreten dieses Bundesverfassungs­
gesetzes, das war am 6. Juni 1948. Durch diese 
AmneStie wurden jedoch .die Wirkungen von 
Sühnefolgen, die bereits eingetreten waren und 
auch weiterhin fühlbar blieben, nicht aus der 
Welt geschafft: Dies stellte eine besondere Härte 
für minderbelastete Personen im öffentlichen 
Dienst dar, da für alle nicht diesem Berufsstande 
angehörenden Minderbelasteten vom Zeitpunkte 
des Inkrafttretens der Amnestie an keine Dauer­
wirkungen von Sühnefolgen mehr gegeben 

, waren. 
Der Gesetzentwurf beinhaltet im wesentlichen 

die Aufhebung der dtei Hemmungsjahre für 
Beamte. Nach den Sühnebestimmungen des Ver­
botsgesetzes (§ 19 Abs. 1 lit. a,ee) konnten 
Minderbelastete im öffentlichen Dienst auf eine 
gewiss:e Zeit höchstens auf Dienstposten ver-

w,endet· werden, die einem Dienstposten der 
VII. Dienstklasse oder hei Akademikern der 
V. Dienstklasse entsprechen; hatten sie einen 
h9heren Dienstposten inne, dann waren sie mit 
dcr Maßgabe zurückzureihen, daß hiedurch ihre 
Dienstbezüge nicht um mehr als ein Drittel ver­
~indert wurden; Rückgereihte ~onnten in dieser 
Zeit nicht auf einem höheren Dienstpostenbe-
fÖrdert werden. . 

Der' vorliegende Gesetzentwurf 'bestimmt nun, 
daß vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an einer 
Anrechnung solcher Zeiträume für die Vor­
ruckung und einer Neufestsetzung der dienst­
re~htlichen Stellung die erwähnten Vorschriften 
des Verbotsgesetzes nicht mehr entgegenstehen. 
Zeiträume, die bisher nicht angerechnet werden 
konnten, sind nunmehr anzurechnen, soweit sie 
in tatsächlicher Verwendung bei einer österrei­
chischen Dienststelle zurückgelegt wurden. In 
berücksichtigungswürdigen Fällen können auch 
Zeiträume, die nicht in tatsädllicher Verwendung 
zurückgelegt wurden, angerechnet werden. Für 
Empfäng,er von Ruhe- und Versorgungsgenüssen 
gilt diese Regelung sinngemäß. 

Hinsidltlich der mit der beabsidnigten gesetz.­
lichen Regelung verbundenen finanziellen Aus­
wirkung darf darauf hingewiesen werden, daß 
dem in Betracht kommenden Personenkreis auf 
Grund des vom Ministerrat in seiner Sitzung 
vom 8. Juli 1954 genehmigten Rundschreibens 
des Bundeskanzleramtes vom 9. Juli. 1954, 
Zl. 71.000-3/54, betreffend· Gehaltsvorschüsse­
Sonderregelung, die in dem Gesetzentwurf vor­
ges~hene besoldungsrechtliche Besserstellung im 
Vorschußwege bereits gewährt wurde. Der jähr­
liche Aufwand, der sich aus der Durchführung 
der; in Aussicht genommenen gesetzlichen Maß­
nahmen ergeben wird, kann daher das Ausmaß 
dieser Vorschußzahlungen praktisch nidlt über­
schreiten. 

Im einzelnen wird zu den Bestimmungen 
dieses Gesetzentwurfes bemerkt: 

Zu Abschnitt I. 
Zu;§l: 

. Da nach § 3 des Bundesverfassungsgesetzes vom 
21.: April 1948, BGBl. Nr.99, di'e Wirkungen 
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von Sühnefolgen, die bis zum Inkrafüreten I delt werden. Besteht nach den Dienstrechtsvor­
dieses Gesetzes eingetreten sind, unberührt schriften ein Rechtsanspruch auf Anrechnung, so 
bleiben, bedarf es einer Verfassungsbestimmung, ist auch im vorliegenden Fall eine Anrechnung 
um die nach § 19 Abs. 1 lit. b, ee, Verbots- vorzunehmen;. ist die Anrechnung dem Ermes­
gesetz 1947 aus der Rückreihung auf einen nie- sen der Behörde überlassen, wie dies beispiels­
drigeren Dienstposten oder aus der Nichtanrech- weise bei gewissen Vordienstzeiten oder im Falle 
nung der Zeit vom 1. Mai 1945 an entstandenen des § 11 B.~ÜG. zutrifft, so wird auch bei der 
dienstrechtlichen Auswirkungen beheben zu Anwendung des § 3 Abs. 1 des vorliegenden 
können. Demgemäß sieht der § 1 Abs. 1 des Gesetzentwurfes über die Anrechnung nach 
vorliegenden Entwurfes vor, daß die erwähnten freiem Ermessen zu entsdleiden sein. 
Bestimmunge.n des Verbotsgesetzes 1947 bezie- Die Anrechnung ist aber im allgemeinen auf 
hungsweise des Verfassungsgesetzes BGBI. Nr. 99/ Zeiträume beschränkt, während welcher der Be-
1948 einer Anrechnung von Zeiträumen für die dienstete bei der österreichischen Dienststelle 
Vorrückung in höhere Bezüge und einer Neu- tat s ä chi ich verwendet worden ist. In be­
festsetzung der dienstrechtlichen Stellung nicht rücksichtigungswürdigen Fällen können jedoch 
mehr entgegenstehen· sollen. Eine Nachzahlung auch Dienstzeiten, die nicht in tatsächlicher Ver­
von Bezügen auf Grund der zu treffenden Maß- I wendung zurückgelegt worden sind, angerechnet 
nahmen für die Zeit vor dem 1. Jänner 1953 soll werden; hiefür werden in erster Linie Zeiten 
nicht stattfinden. Für die Festsetzung dieses in Betracht kommen", während welcher der Be­
Stichtages war der Umstand maßgebend, daß in dienste te ausschließlich infolge Kriegsgefangen­
übereinstimmung mit der im Gesetzesbeschluß schaft, einer länger dauernden Erkrankung oder 
des Nationalrates vom 18. Juli 1952 getroffenen anderer, von ihm selbst nicht veranlaßten Um­
Regelung im. Rahmen der oben angeführten I stände an der Dienstleistung oder an der Mel­
Vorschußaktion diese Vorschüsse für die Zeit dung zum Dienst gehindert war. Ein Rechts­
ab 1. Jänner 1953 gewährt wurden. Die Nach- anspruch auf Anrechnung von Zeiträumen, die 
zahlung der Bezüge ab 1. Jänner 1953 ermög- nicht in tatsächlicher Verwendung zurückgelegt 
licht nunmehr die endgültige Bereinigung der worden sind,besteht in keinem Falle. Um ein 
gezahlten Vorschüsse. möglichst gleichmäßiges Vorgehen im gesamten 

Die Bestimmungen des Abs. 1 des Entwurfes Bundesdienst zu erreichen, ist bei Anrechnung 
sind nach Abs. 2 auf den Personenkreis nicht an- von riicht in tatsächlicher Verwendung zurück­
zuwenden der nach den Bund~sverfassungs- gelegten Zeiten die Herstellung des Einverneh­
gesetzen BGBL Nr. 70/1948 und BGBl: Nr. 99/ mens mit dem Bundeskanzleramt vorgesehen. 
1948 auch von der vorzeitigen Beendigung der 
Sühnefolgen für minderbelastete Personen aus- Zu § 4: 
genommen war. 

Zu Abschnitt 11. 
Zu § 2: 

Währ.end der Abschnitt I als Verf'assungsbestim­
mung allgemeine Geltung hat, mußten die Be­
stimmungen der Abschnitte II und III, da es sich 
hier um Dienstrechtsvorschriften handelt, auf 
den Personenkreis beschränkt werden, für den 
die Gesetzgebung nach Art. 10 Abs. 1 Z. 16 
B.-VG. beziehungsweise nach dem Lehrerdienst­
rechts-Kompetenzgesetz dem Bund zusteht. Es 
bleibt der Landesgesetzgebung überlassen, ob sie 

. für die Bediensteten der Länder und Gemeinden 
eine entsprechende Regelung treffen will. 

Zu§ 3: 

Der Abs. 1 bewirkt, daß nach Inkrafttreten 
des Gesetzes die Zeiträume, die bisher im Hin­
blick auf das Verbotsgesetz 1947 nicht an rechen­
bar waren, nunmehr im Zusammenhalt mit den 
bestehenden Dienstrechtsvorschriften angerechnet 
werden. Es werden somit die bisher nicht an­
rechenbar gewesenen Zeiten in Zukunft, was ihre 
Anrechenbarkeit -betrifft, nach den sonst gelten­
den allgemeinen Dienstrechtsvorschriften behan-

In den Fällen, in denen der Beamte sich in der 
niedrigsten Dienstpostengruppe - also in der 
Dienstpostengruppe VI - befindet oder den 
seiner Stellung am 13. März 1938 entsprechenden 
"Vergleichsposten" innehat, wird die Gehalts­
stufe entsprechend der auf Grund des vorliegen­
den Entwurfes angerechneten Zeit neu festzu­
setzen sein. 

Die Sühnefolgen .nach dem Verbotsgesetz 1947 
haben aber teilweise auch in Fällen Auswirkun­
gen, in denen Beamte bereits einen höheren als 
die erwähnten Dienstposten innehaben, und zwar 
entweder dadurch, daß das Verbotsgesetz die 
Beförderung in eine höhere Dienstpostengruppe 
während des Bestandes der SühnefoIgcil aus­
schloß oder aber auch dadurch,·daß durch die 
Nichtanrechnung gewisser Zeiträume die Beför­
derung in eine höhere Dienstpostengruppe über­
mäßig verzögert wurde. Für· diese Fälle sieht 
der Abs. 3 vor, daß im Einvernehmen: mit dem 
Bundeskanzleramt der für die Bestimmung 'der 
Gehaltsstufe·· auf dem . nunmehrigen .Dienstposten 
maßgebende Tag neu festgesetzt wetdenkann. 

Zu § 5: 

Der § 5 behandelt die Fälle, in denen die Riick­
reihung gemäß § 19 Abs. 1 lit. b, ee, dritter Satz 
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des Verbotsgesetzes 1947 tatsächlich durchgeführt 
worden ist, da diese Beamten noch vor der Be­
endigung der Sühnefolgen in den neuen Personal­
stand übernommen worden sind. Es handelt sich 
dabei in der Regel gerade um die Beamten, an 
deren positiver Einstellung zur Republik Oster­
reiCh trotz ihrer Einstufung als "Minderbelastete" 
von vornherein kein Zweifel bestand und deren 
Übernahme in den neuen Personalstand wegen 
ihrer fachlichen Qualifikation als besonders 
dringend empfunden wurde. 

Infolge der Rückreihung mußten die erwähn­
ten Beamten nach Beendigung der Sühnefolgen 
erst in: die Dienstpostengruppe befördert wer­
den, die ihrer dienstrechtlichen Stellung vom 
13. März 1938 entspricht (Vergleichsposten). 

Es liegt im Wesen der Beförderung, daß sie 
dabei nur die niedrigste Gehaltsstufe dieser 
Dienstpostengruppe erhalten konnten, nicht aber 
die höhere Gehaltsstufe, die sie bei Nichtrück­
reihung auf Grund ihrer alten Dienstrechtsstel­
lung hätten erreichen müssen. Um diese Benach­

5 

Anderseits gestattet jedoch der § 7 Abs. 1 des 
Beamten-Überleitungsgesetzes eine freie Rangs­
bestimmung aus Anlaß der Übernahme in den 
neuen Personalstand, wodurch auch die Möglich­
keit gegeben war, den Dienstrang abweichend 
von der Gehaltsstufe zu bestimmen. Um nun 
den in den einzelnen Ressorts bestehenden beson­
deren Verhältnissen Rechnung tragen zu können, 
ist es nach § 6 des vorliegenden Gesetzentwurfes 
dem zuständigen Bundesministerium überlassen,· 
im Einzelfalle zu bestimmen, ob aus Anlaß einer 
Maßnahme nach den §§ 3 bis 5 auch eine Ände­
rung des Dienstranges eintreten soll. Die Ent­
scheidung wird unter Berücksichtigung der be­
sonderen' Verhältnisse im Ressortbereich und 
insbesondere unter Bedachtnahme darauf zu tref­
fen sein, daß nicht etwa Beamte, die nicht in die 
Gruppe der registrierungspflichtigen Personen 
gehören, durch die Verbesserung des Dienstranges 
der bisher sühnepflichtigen Personen in unbilliger 
Weise beeinträchtigt werden. 

teiligung auszugleichen, ist es erforderlich, die Zu § 7: 
Gehaltsstufe entsprechend neu festzusetzen (§ 5 
Abs. 2 lit. a und b). 

Auch in den Fällen, in denen der Beamte be­
reits einen höheren Dienstposten als den Ver­
gleicl1sposten innehat oder innerhalb eines Jahres 
nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erlangt, 
kann die seinerzeitige Rückreihung unter Um­
ständen noch nachteilige Auswirkungen auf die 
Festsetzung der Gehaltsstufe des Beamten haben. 
FÜr diese Fälle wird in § 5 Abs. 2 lit. c dem zu­
ständigen Bundesministerium im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzleramt die Möglichkeit ein-

Da sich die Nichtanrechnung von Dienstzeiten 
beziehungsweise die Rückreihung nach dem Ver­
botsgesetz auch auf die Festsetzung der Ruhe­
und Versorgungsgenüsseausgewirkt hat, ist in 
§ 7 vorgesehen, daß die für die aktiven Bedien­
steten geltenden Bestimmungen auf die Empfän­
ger von Ruhe- und Versorgungsgenüssen sinn­
gemäß angewendet werden. 

geräumt, die Gehaltsstufe entsprechend zu ver- Z § 8 
bessern. Ein Rechtsanspruch darauf besteht u : 

Zu Abschnitt III. 

jedoch nicht. Die besondere Regelung für die Landeslehrer 
ist wegen der Vorschriften des Lehrerdienst­
rechts-Kompetenzgesetzes, BGBL Nr. 88/1948, 
erforderlich. 

Zu § 6: 

Abgesehen von den besoldungsrechtlichen Aus­
wirkungen waren mit der Nichtanrechnung ge-
wisser Zeiten auch Nachteile bezüglich des Dienst­
ranges verbunden, danach den Bestimmungen 
des § 8 Abs. 1 des· Gehaltsüberleitungsgesetzes Zu § 9: 

Zu Abschnitt IV. 

Zeiträume, die für die Vorrückung in höhere Diese Bestimmung ist notwendig, weil die 
Bezüge nicht anred1enbar sind, auch für die Be- dienstrechtlichen Bestimmungen der Abschnitte II 
stimmung des Dienstranges nicht in Be~rad1t und III erst nach Inkrafttreten der Verfassungs-
kommen. I bestimmung des § 1 wirksam werden können. 
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